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§ 55g Stmk. SLFS

Stmk. SLFS - Steiermarkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Wurden Prufungsgebiete der abschlieBenden Priifung wegen vorgetauschter Leistungen nicht beurteilt oder mit
Lhicht genligend” beurteilt, so ist der Prifungskandidat hdchstens drei Mal zur Wiederholung dieser Prifungsgebiete
zuzulassen.

(2) Die Wiederholung der Abschlussarbeit hat mit gednderter Themenstellung zu erfolgen. Die Wiederholung der
Ubrigen Prufungsgebiete der Klausurprifung und der mundlichen Prifung hat in der gleichen Art wie die urspringliche
Prifung zu erfolgen.

(3) Die Wiederholung von Prifungsgebieten ist innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des erstmaligen
Antretens, nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Prifungsvorschriften durchzufihren. Ab diesem Zeitpunkt ist die
abschlieBende Prifung nach den jeweils geltenden Prifungsvorschriften durchzufiihren, wobei erfolgreich abgelegte
Prifungen vergleichbaren Umfangs und Inhalts nicht zu wiederholen sind.

(4) Der Schulleiter hat auf Antrag des Prifungskandidaten diesem unter Bedachtnahme auf die gemafl§ 55c Abs. 1
festgelegten Termine einen konkreten Prifungstermin fir die Wiederholung der Prifung zuzuweisen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 104/2020

In Kraft seit 01.09.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_slfs/paragraf/55c
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=104/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 55g Stmk. SLFS
	Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


